
Die Verwaltung wird ermächtigt, mit der Lebenshilfe Wohnen NRW gGmbH eine Koope-
ration unter Abschluss der beigefügten Kooperationsvereinbarung einzugehen, der als 
Anlage der darin genannte „Antrag an die Aktion Mensch“ beizufügen ist. 
 
 
 


